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         www.unternehmenshilfe-dresden.de
Januar 2010 – Ticker:
	Steuertermine Januar 2010
	
	

	
	Ende der Schonfrist

	Fälligkeit:
	bei Zahlung durch:

	Montag, den 11.01.2010*
	Überweisung
	Scheck/bar*

	Lohnsteuer mtl./vj.
	14.01.**
	11.01.**

	Kirchensteuer
	14.01.**
	11.01.**

	Solidaritätszuschlag
	14.01.**
	11.01.**

	Umsatzsteuer mtl./vj.

Gewerbesteuer vj.
	14.01.**

	11.01.**


	*   Bei Zahlung durch Scheck ist diese erst mit dem dritten Tag nach Eingang des Schecks bewirkt.

** Die Schonfrist endet am 11.01.10, weil das Ende der Frist auf einen Sonn- oder Feiertag fällt.


	Fälligkeitstermine Sozialversicherung Januar 2010

	
	Beitragsnachweis
	Beitragszahlung

	Januar 2010
	25.01.
	27.01.


Aktuelles aus Steuern und Recht
Gesetzesentwurf zur Umsetzung steuerrechtlicher EU-Vorgaben
 

Der Gesetzesentwurf dient vor allem der Umsetzung steuerrechtlicher EU-Vorgaben. Im Einzelnen sieht der Gesetzesentwurf u.a. folgendes vor:


- Steuerentstehung bei der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers nach § 13 b UStG
  mit Ablauf des Voranmeldungszeitraums, in dem die sonstige Leistung tatsächlich ausgeführt
  worden ist
- Umstellung auf monatlich abzugebende zusammenfassende Meldungen mit Bagatellgrenze
  100.000 EUR pro Quartal (bis 31.12.2011), dann 50.000 EUR pro Quartal 
- Erteilung einer USt-Id-Nr. auf Antrag für alle Unternehmer.


Zudem wird die Gewährung der Altersvorsorgezulage auch innerhalb EU und EWR-Ausland steuerlich möglich. Die degressive Abschreibung auf Gebäude wird auf das EU und EWR-Ausland ausgedehnt. Auch Spenden werden anerkannt, die an Einrichtungen erfolgen, die in anderen Mitgliedsstaaten der EU ansässig und dort als gemeinnützig anerkannt sind.

Mitarbeiterkapitalbeteiligung wird erweitert
 

Mit einem neuen Gesetzesentwurf wird die steuer- und sozialversicherungsfreie Überlassung von Mitarbeiterbeteiligungen in Höhe von 360 EUR auch gewährt wenn Anteile am Unternehmen des Arbeitgebers auf bestehende oder künftige Lohnansprüche angerechnet werden (dies gilt auch bei Mitarbeiterbeteiligungs-Sondervermögen). Durch die Ausweitung auf Entgeltumwandlungen rückwirkend zum 02.04.2009 soll die weitere Verbreitung von Mitarbeiterkapitalumwandlungen gefördert werden. Für die Steuerfreiheit ist es erforderlich, dass die Förderung zumindest allen Arbeitnehmern offensteht, die mindestens ein Jahr im Betrieb beschäftigt sind.

Neues Umsatzsteuervergütungsverfahren ab 2010
 

Das BMF hat in einem umfangreichen Anwendungsschreiben vom 03.12.2009 zur Neuregelung des Umsatzsteuervergütungsverfahrens ab 01.01.2010 Stellung genommen. Die wesentlichen Änderungen innerhalb der EU-Mitgliedsstaaten, worauf das BMF Bezug nimmt, sind:
- Umstellung elektronischer Verfahren 
- Mindestbeträge für Jahresanträge auf 50 EUR angehoben; 

  für Quartalsantrag = 400 EUR mindestens
- Rechnungen und Ausfuhrbelege sind in Kopie beizufügen 

  (Originalrechnungen können ggf. verlangt werden)
- Der Vergütungsantrag ist bis spätestens 30.09. statt bisher 30.06. des Folgejahres im Mitgliedsstaat der Ansässigkeit zu stellen
Der inländische Unternehmer reicht den Antrag über ein elektronisches Portal beim Bundeszentralamt für Steuern ein. Hier erfolgt die Überprüfung der Unternehmereigenschaft sowie der Vorsteuerabzugsberechtigung. Anschließend werden die Anträge binnen 15 Tagen an den Vergütungsmitgliedsstaat weitergereicht.

Neue Sachbezugswerte 2010 für Mahlzeiten
 

Die Sachbezugswerte für Mahlzeiten, die arbeitstäglich unentgeltlich oder verbilligt an die Arbeitnehmer abgegeben werden, betragen ab Kalenderjahr 2010:
- Für ein Mittag- oder Abendessen 2,80 EUR
- Für ein Frühstück 1,57 EUR.
Darüber hinaus können auch Mahlzeiten zur üblichen Beköstigung bei Auswärtstätigkeit oder im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung unter den weiteren Voraussetzungen mit dem maßgebenden Sachbezugswert angesetzt werden.

 

Bundesrat billigt das Steuerpaket der Bundesregierung
 

Der Bundesrat hat am 18.12.2009 das umstrittene Wachstumsbeschleunigungsgesetz gebilligt. Das rund 8,5 Milliarden schwere Paket sieht Steuerentlastungen für Familien, Unternehmen, Erben und Hoteliers vor. Alle sieben schwarz-gelb regierten Bundesländer votieren für das Gesetz. Bis zuletzt war die Zustimmung angesichts der geäußerten Bedenken wegen erheblicher Steuereinbußen unsicher. Das Gesetz tritt nun planmäßig zum 01.01.2010 in Kraft. Es beinhaltet Entlastungen in der Erbschafts- und der Unternehmenssteuer. Außerdem werden das Kindergeld um 20 EUR je Kind und der Kinderfreibetrag auf 3.504 EUR bzw. 7.008 EUR je Kind erhöht. Der Umsatzsteuersatz auf Hotelübernachtungen sinkt von 19 % auf  7 %. Die Ermäßigung umfasst nur die Beherbergung nicht eventuelle Restaurationsleistungen

Jahreswagenrabatt – Meinung der Finanzverwaltung liegt vor
 

Um den geldwerten Vorteil zu bestimmen, ist der übliche Endpreis eines Kfz unter Letztverbrauchern als Maßstab und Ausgangsgröße für den Rabatt entscheidend. Der tatsächliche Angebotspreis kann in der Automobilbranche an Stelle des empfohlenen Preises angesetzt werden. Das BMF führt aus, dass der anzusetzende Endpreis sich ergibt, wenn 80 % des Preisnachlasses, der durchschnittlich beim Verkauf an Fremde tatsächlich gewährt wird, vom empfohlenen Preis abgezogen wird. Zu ermitteln ist der durchschnittliche Preisnachlass modellbezogen nach den tatsächlichen Verkaufserlösen in den vorangegangen drei Kalendermonaten. 
HINWEIS:
Bei neu eingeführten Modellen darf in den ersten drei Kalendermonaten ein pauschaler Abschlag von 6 % der unverbindlichen Preisempfehlung als durchschnittlicher Preisnachlass angenommen werden.

Umsatzsteuersatz für Beherbergungsleistungen
 

Das Bayerische Landesamt für Steuern hat auf seinen Internetseiten Informationen zur Einführung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes für Beherbergungsleistungen ab dem 01.01.2010 veröffentlicht. Nach den Ausführungen unterliegt die Vermietung von Wohn- und Schlafräumen, die ein Unternehmer zur kurzfristigen Beherbergung von Fremden bereithält, dem ermäßigten Steuersatz. Gleiches gilt für die kurzfristige Vermietung von Campingflächen. Als kurzfristig kann dabei in der Regel ein Zeitraum von weniger als sechs Monaten angesehen werden. Ausgenommen sind vom ermäßigten Steuersatz:
Verpflegung (insb. Frühstück), Zugang zu Kommunikationsnetzen (insb. Telefon und Internet), die TV-Nutzung, die Getränkeversorgung aus der Minibar, Wellnessangebote, Überlassung von Tagungsräumen usw. Anzuwenden ist der ermäßigte Steuersatz auf Umsätze, die ab dem 01.01.2010 ausgeführt werden. 
HINWEIS:
Bei Beherbergungsbetrieben wird in der Regel ein gesondertes Entgelt pro Übernachtung vereinbart, sodass insoweit Teilleistungen vorliegen, die jeweils mit dem Ende der Übernachtung beendet sind. Der ermäßigte Steuersatz ist in diesen Fällen auf Übernachtungen anzuwenden, die nach dem 31.12.2009 enden.

Pauschbeträge für unentgeltliche Wertabgaben 2010
 

Die Finanzverwaltung hat mit BMF-Schreiben vom 11.12.2009 die Pauschbeträge für unentgeltliche Wertabgaben (Sachentnahmen) für das Kalenderjahr 2010 veröffentlicht. Die Pauschbeträge sind Jahreswerte für eine Person. Für Kinder bis zum vollendeten zweiten Lebensjahr entfällt der Ansatz eines Pauschbetrages. Bis zum vollendeten zwölften Lebensjahr ist die Hälfte des jeweiligen Wertes anzusetzen. Tabakwaren sind in den Pauschbeträgen nicht enthalten. 
Gast- und Speisewirtschaften 
- Mit Abgabe von kalten Speisen zu 7 % = 797 EUR
- Mit Abgabe von kalten Speisen zu 19 % = 1.196 EUR
- Mit Abgabe von kalten und warmen Speisen zu 7 % = 1.103 EUR
- Mit Abgabe von kalten und warmen Speisen zu 19 % = 1.966 EUR

Wir wünschen unseren Mandanten, Besuchern und Lesern unserer Beiträge für das Jahr 2010 alles Gute und viel Erfolg!!!

Das Team der Wirtschaftskanzlei Pilz






